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weitere Informationen erhalten Sie gerne unter:

Gewerblich-Technische Schulen Offenburg
Moltkestraße 23                               
77654 Offenburg           
auf unserer homepage            
per email an                 

Unterrichtsfächer

Unterrichtsfächer sind:

 Allgemeiner Bereich:
  Religion, Deutsch, Gemeinschaftskun- 
  de, Wirtschaftskunde

Alle Berufsfachschulen sind im Lernfeld organi-
siert, d.h. die traditionellen Fächer Technologie 
mit Labor, Technische Mathematik und Techno-
logiepraktikum werden fächerübergreifend unter-
richtet.

 Fachpraxis: 
  berufsfeldbreit und mit Schwer-  
  punktsbereich

	 Wahlpflichtbereich:
  Stütz- und Erweiterungsunterricht

Fachprakt. Abschlussprüfung

Am	 Ende	 der	 Ausblidung	 findet	 eine	 fachprak-
tische Abschlussprüfung statt, bei der der Schüler 
nachweisen soll, dass er die geforderten fach-
praktischen Fertigkeiten besitzt.

Zeugnis

Wer das Ziel der einjährigen Berufsfachschule er-
reicht hat, erhält ein Abschlusszeugnis.
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Einjährige Berufsfachschule 1BF
 für
  Elektronik
  Metalltechnik
  Kraftfahrzeugtechnik
  Holztechnik

 eine	berufliche	Schule	des	Ortenaukreises

Ziel der Ausbildung

Die einjährige Berufsfachschule ist eine Vollzeit-
schule. Sie vermittelt während eines Jahres die 
theoretischen und praktischen Grundkenntnisse 
für die spätere Ausbildung in einem Beruf und ent-
spricht dem ersten Ausbildungsjahr des entspre-
chenden Berufsfeldes.

An der Gewerblich-Technischen Schule Offenburg 
werden einjährige Berufsfachschulen für die Be-
rufsfelder 

 Metalltechnik, 
 Kraftfahrzeugtechnik, 
 Elektronik,
 Holztechnik 

angeboten.

Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzungen für die Aufnahme in die einjähri-
gen Berufsfachschulen sind:

 1. der Nachweis eines Vorvertrags zum   
  Berufsausbildungsvertrag
  oder
  einer schriftlichen Ausbildungsplatzzu- 
  sage (Vorvertrag)

 und

 2. Hauptschulabschlusszeugnis oder der  
  Nachweis eines mindestens gleichwer- 
  tigen Bildungsabschlusses.
  
In Ausnahmefällen kann der Schulleiter auch Be-
werber ohne  Vorvertrag oder ohne Ausbildungs-

platzzusage aufnehmen, wenn ihre Leistungen 
erwarten  lassen, dass sie den Anforderungen der 
einjährigen Berufsfachschule genügen und die  
Aufnahmekapazität nicht durch Bewerber  mit Vor-
vertrag erschöpft ist.

Aufnahmeantrag

Der Aufnahmeantrag  ist an die Gewerblich-Tech-
nischen  Schule Offenburg zu richten, bei der auch 
das hierfür erforderliche Antragsformular erhältlich 
ist. Diesem sind beizufügen:

 a)  beglaubigte Abschrift ( Kopie) des      
  Hauptschulabschlusszeugnisses

 b)  eine Erklärung darüber, ob und ggf.   
  mit welchem Ergebnis der Bewerber   
  bereits eine einjährige Berufsfachschu- 
  le oder ein Berufsgrundbildungsjahr be 
  sucht hat.

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Schul-
leiter. Er kann eine angemessene Frist setzen, in-
nerhalb der sich der Bewerber erklären muss, ob 
er die zugesagte Aufnahme annimmt.


